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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 
 
vom 11. Januar 2017  
 
18. 
Sportamt, Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Aktualisierung 
 
IDG-Status: öffentlich   
A.  Zweck der Vorlage 

Mit vorliegendem Beschluss soll das heute geltende Sportpolitische Konzept aus dem Jahr 
2004 aktualisiert werden. 
B.  Ausgangslage 
Das geltende Sportpolitische Konzept vom 5. Mai 2004 (STRB Nr. 755 vom 5. Mai 2004, 
GRB Nr. 3236 vom 25. August 2004 [GR Nr. 2004/231]) enthält in einem Dokument zusam-
mengefasst die allgemeine Stossrichtung der städtischen Sportpolitik und die verschiedenen 
städtischen Sportförderungsaufgaben, die sonst in verschiedenen Erlassen festgehalten sind 
(u. a. Gemeindeordnung [GO, AS 101.100], Stadtratsbeschluss über die Departementsgliede-
rung und -aufgaben [STRB DGA, AS 172.110] sowie Produktegruppen-Globalbudget Sport-
amt). 
Seit 2004 haben Entwicklungen stattgefunden, die eine Aktualisierung des Sportpolitischen 
Konzepts erfordern. 
Insbesondere verabschiedet der Stadtrat nicht mehr – wie im geltenden Sportpolitischen Kon-
zept vorgesehen und in den Jahren 2004 und 2009 erfolgt – einen umfassenden Strategiebe-
richt zum Sportanlagenbau und legt diesen dem Gemeinderat zum Beschluss der Kenntnis-
nahme vor. Gemäss STRB Nr. 969 vom 11. November 2015 betreffend Geneh-
migungsprozess für die departementalen Raumbedarfsstrategien und gesamtstädtischen Teil-
portfolios haben die Departemente dem Hochbaudepartement neu Raumbedarfsstrategien für 
die verschiedenen Arten von Hochbauten (Schulen, Sportbauten usw.) vorzulegen, die von 
diesem dann zu entsprechenden Hochbau-Portfoliostrategien verarbeitet und vom Stadtrat per 
Vormerknahme (ohne Beschlussfassung) zur Kenntnis genommen und der Rechnungsprü-
fungskommission des Gemeinderats zugestellt, nicht aber dem Gemeinderat vorgelegt wer-
den. 
Zudem wurden auf Bundes- und Kantonsebene Normen erlassen, die Gelegenheit bieten, die 
bestehende städtische Sportförderungspraxis vor dem Hintergrund dieser neuen Erlasse et-
was detaillierter darzulegen und zu präzisieren. So gibt es mit Art. 121 Kantonsverfassung 
(KV, LS 101) seit 2005 neu einen verfassungsmässigen Sportförderungsauftrag an die Ge-
meinden. Zudem hat der Kanton im Jahr 2006 ein Sportpolitisches Konzept verabschiedet 
(RRB vom 5. April 2006 betreffend Sportkonzept, KRB vom 19. März 2007 betreffend Sport-
konzept [KR-Nr. 4308/2006]). Auf Bundesebene wurde 2012 ein neues Sportförderungsgesetz 
(Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 über die Förderung von Sport und Bewegung [Sportförde-
rungsgesetz, SpoFöG, SR 415]) verabschiedet und darauf gestützt eine Sportförderungsver-
ordnung (Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förderung von Sport und Bewegung [Sport-
förderungsverordnung, SpoFöV, SR 415.01]) erlassen. 
C.  Anpassungen 
Die im aktualisierten städtischen Konzept (vgl. Bst. D) gegenüber dem heute geltenden Kon-
zept vorgenommenen Anpassungen und Ergänzungen sind v. a. formaler und präzisierender 
Natur. So wird beispielsweise der Aufbau systematischer gestaltet und der Text mit mehr Titeln 
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und Untertiteln strukturiert. Zudem werden schon bisher angewendete Grundsätze und gel-
tende Ziele, wie beispielsweise ein weites Sportverständnis (Ziff. 2.3), die Zusammenarbeit mit 
allen in der Sportförderung massgeblichen Institutionen (Ziff. 2.5) oder die Förderung der po-
sitiven gesellschaftlichen Entwicklung (Ziff. 3.1), neu ausdrücklich festgehalten. Hauptziel der 
städtischen Sportförderung bleibt wie bisher die Förderung der lebenslangen sportlichen Be-
tätigung möglichst vieler Menschen in der Stadt Zürich (Ziff. 2 Abs. 1). Schliesslich mussten 
aufgrund der neuen stadträtlichen Vorgaben zur Erarbeitung von departementalen Raumbe-
darfsstrategien und gesamtstädtischen Teilportfolios terminologische Anpassungen in den Ab-
schnitten zur Planung und zum Bau von Sportanlagen (Ziff. 4.1 lit. a und b) vorgenommen 
werden. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das aktualisierte Sportpolitische Kon-
zept trotz verschiedener Anpassungen inhaltlich nicht von demjenigen von 2004 unterschei-
det. Es bildet die bisher betriebene Sportpolitik der Stadt Zürich ab. Insbesondere ergeben 
sich aus dem Konzept keine neuen oder zusätzlichen Verpflichtungen (Ziff. 2.6). 
Die durch das Sportpolitische Konzept massgeblich betroffenen städtischen Dienststellen wirk-
ten in der für die Aktualisierung des Konzepts verantwortlichen Arbeitsgruppe mit. 
D.  Konzept 
Präambel 
Sport ist ein fester Bestandteil des Lebens vieler Menschen und somit eine bedeutende ge-
sellschaftliche Realität. Sportliche Betätigung hat insbesondere einen positiven Einfluss auf 
die Gesundheit, die Bildung, die Leistungsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt der Be-
völkerung. Dies verleiht dem Sport staatspolitische Bedeutung. Die Förderung des Sports ist 
somit eine Aufgabe von öffentlichem Interesse. 
1. Zweck 
Im vorliegenden Konzept werden die Grundsätze und Ziele der Sportpolitik der Stadt Zürich 
dargelegt und aufgezeigt, mit welchen Massnahmen und im Rahmen welcher Organisation die 
städtische Sportförderung erfolgt. 
2. Grundsätze 
2.1 Sportförderung als öffentliche Aufgabe 
Die Förderung des Sports ist in verschiedenen Erlassen des Bundes, des Kantons sowie der 
Stadt Zürich verankert. Insbesondere ist in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich der Auftrag 
zur Förderung des Sports sowie zum Bau, Unterhalt und Betrieb von Sportanlagen festgehal-
ten. 
Die hauptsächliche Leistung der Stadt Zürich besteht darin, durch das Schaffen guter Rah-
menbedingungen und durch finanzielle Zuwendungen die sportliche Betätigung möglichst vie-
ler Menschen in der Stadt Zürich zu fördern. Der Förderung der sportlichen Betätigung von 
Kindern und Jugendlichen wird ein besonderes Gewicht beigemessen. 
2.2 Weites Sportverständnis 
Als Sport gelten nicht nur Betätigungen im Rahmen des regeldefinierten Verhaltens der tradi-
tionellen Sportarten, sondern auch andere Tätigkeiten mit sportlichem Charakter, beispiels-
weise der ungebunden, also individuell oder in losen Gruppen ausgeübte Sport oder gesund-
heitsfördernde Bewegung. Daraus ergibt sich ein entsprechend weites Sport- und in der Folge 
Sportanlagenverständnis. 
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2.3 Werte- und Bedeutungsvielfalt des Sports 
Sport kann Freude, Erlebnis und Geselligkeit vermitteln, die körperliche Leistungsfähigkeit und 
das Selbstwertgefühl stärken, für Entspannung und Erholung sorgen und Ausgleich bieten. Er 
verschafft die Möglichkeit für Wohlbefinden, eine erfüllte Lebensgestaltung und trägt somit zur 
Lebensqualität des einzelnen Menschen bei. 
Sport ist zudem geeignet, Persönlichkeit und Lebensweise des einzelnen Menschen zum Nut-
zen der Gesellschaft zu prägen. Dank seinem vielfältigen Potenzial kann er einen Beitrag zur 
Gesundheit, Bildung und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung, für die soziale Integration und 
den Zusammenhalt der Gesellschaft sowie die wirtschaftliche Wohlfahrt leisten. 
2.4 Subsidiarität gegenüber dem privatrechtlich organisierten Sport 
Vereine und Verbände sowie weitere im Sport tätige Private (privatrechtlich organisierter 
Sport) sind neben den Schulen die Hauptträger des Sports. Sie sind in erster Linie für die 
Durchführung von Trainings, Wettkämpfen und weiteren Sportangeboten für die Bevölkerung 
sowie die Ausbildung der Leitenden verantwortlich. 
Die Stadt Zürich unterstützt und fördert hauptsächlich Aktivitäten des privatrechtlich organi-
sierten Sports, insbesondere solche auf ehrenamtlicher Basis und mit gemeinnütziger Aus-
richtung. Daneben übernimmt sie Aufgaben, die durch den privatrechtlich organisierten Sport 
nicht oder nicht allein wahrgenommen werden können. 
2.5  Zusammenarbeit mit massgeblichen Institutionen 
Die Stadt Zürich vernetzt sich zum Zweck des Wissensaustauschs und zur effizienten und 
wirkungsvollen Leistungserbringung mit den massgeblichen öffentlichen und privaten Instituti-
onen im Bereich des Sports. Sie arbeitet insbesondere mit Verbänden, Vereinen, privaten 
Sportanbietern, Veranstaltern von Sportanlässen, Hochschulen, Medien, Unternehmen und 
mit anderen Gemeinden sowie dem Kanton Zürich und dem Bund zusammen. 
2.6 Vorbehalt übergeordneter Rahmenbedingungen 
Die Umsetzung konkreter Sportförderungsmassnahmen hat in Übereinstimmung mit den über-
geordneten rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und aufgrund von Beschlüssen 
der jeweils zuständigen Behörde oder Amtsstelle zu erfolgen. Dabei sind die Grundsätze und 
Ziele des vorliegenden Konzepts von allen städtischen Amtsstellen zu beachten. 
3. Ziele 
3.1 Förderung der positiven gesellschaftlichen Entwicklung 
Die Stadt Zürich fördert den Sport insbesondere im Sinne der Gesundheitsförderung, der po-
sitiven Persönlichkeitsentwicklung, der körperlichen Leistungsfähigkeit, der sinnvollen Lebens-
gestaltung, der sozialen Integration und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 
Die städtische Sportpolitik ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, der Verbände 
und Vereine sowie weiterer im Sport tätiger privater und öffentlicher Institutionen. Dabei sind 
insbesondere die Umweltverträglichkeit, die Verwirklichung der Gleichstellung, der Schutz vor 
Diskriminierung und sexuellen Übergriffen und der Integration der verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen sowie eine sinnvolle Verwendung der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
(v. a. Raum, Infrastruktur, Geld) anzustreben. 
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3.2 Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports 
Hauptziel der städtischen Sportförderung ist es, die lebenslange sportliche Betätigung mög-
lichst vieler Menschen in der Stadt Zürich zu fördern. Der Anteil der sportlich aktiven Bevölke-
rung soll in allen Alterskategorien und Bevölkerungsgruppen erhöht und die Menschen sollen 
zu körperlicher Bewegung ermuntert und bei der Ausübung ihrer sportlichen Betätigung unter-
stützt werden. 
Die städtische Sportförderung soll Bestrebungen stärken, welche die Freude an Bewegung 
und Sport wecken, ein positives Körperbewusstsein vermitteln, die körperliche Leistungsfähig-
keit und das Selbstwertgefühl erhöhen sowie regelmässige sportliche Aktivität und gemein-
schaftliche Erlebnisse als Bestandteil einer sinnvollen Freizeit- und Lebensgestaltung veran-
kern. 
Besonders wichtig ist, dass sich Kinder und Jugendliche möglichst früh und in genügendem 
Ausmass bewegen und von den positiven Wirkungen des Sports profitieren können. 
3.3 Förderung des Spitzensports 
Die Ausübung des Spitzensports wird hauptsächlich durch das Bereitstellen geeigneter Infra-
struktur und öffentlichem Grund ermöglicht. Darüber hinaus können weitere Leistungen er-
bracht werden, insbesondere zugunsten von Sportveranstaltungen. 
3.4 Entwicklung des Sports 
Die Stadt Zürich als grösste Stadt der Schweiz prägt die gesamtschweizerische Sportentwick-
lung mit. Sie wirkt nach Möglichkeit in den massgeblichen Gremien mit und übernimmt bei 
Bedarf und bis zu einem gewissen Mass Aufgaben von übergeordneter Bedeutung, sofern 
sich dadurch ein Mehrwert für die städtische Sportförderung ergibt. 
4. Massnahmen 
4.1 Planung, Bau, Unterhalt und Betrieb von Sportanlagen 
Die Stadt Zürich sorgt für eine ausreichende Grundversorgung mit Sportanlagen für die sport-
lich aktive Bevölkerung. Planung, Bau, Unterhalt und Betrieb von Sportanlagen sind die wich-
tigsten Leistungen der städtischen Sportförderung. 
Unter Sportanlagen werden nicht nur solche für die traditionellen Sportarten verstanden, son-
dern auch Infrastrukturen, die zwar nicht primär für sportliche Zwecke erstellt wurden, aber 
häufig sportlich genutzt werden. Darunter fallen beispielsweise Fuss- und Velowege, Plätze 
und Parks oder Schulareale. 
a) Planung 

Die Stadt Zürich führt Inventare über die verschiedenen Sportanlagenkategorien und legt pe-
riodisch eine Sportanlagenstrategie (Raumbedarfsstrategie Sport, Teilportfoliostrategie Sport) 
vor. Im Vordergrund stehen die Erhaltung und Erneuerung der bestehenden Anlagen und de-
ren Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Neue Sportanlagen 
sollen nur dann erstellt werden, wenn ausgewiesene Bedürfnisse auf den vorhandenen Anla-
gen nicht gedeckt werden können. 
b) Bau 

Erneuerung, Erweiterung, Optimierung, Neubau oder Aufhebung von Sportanlagen richten 
sich nach den in der Sportanlagenstrategie (Raumbedarfsstrategie Sport, Teilportfoliostrategie 
Sport) ermittelten Bedürfnissen sowie allfällig neu sich ergebender Notwendigkeiten.  
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c) Unterhalt und Betrieb 

Die Stadt Zürich sorgt für einen bedürfnisgerechten, zeitgemässen und attraktiven Betrieb von 
Sportanlagen. Sie betreibt die Anlagen entweder selbst oder lässt sie durch geeignete Institu-
tionen betreiben. Dabei werden die Bedürfnisse des organisierten Sports in den Verbänden 
und Vereinen und jene des ungebundenen Sports ausgewogen berücksichtigt. Die Sportanla-
gen werden fachgerecht und nachhaltig unterhalten. 
Die städtischen Sportanlagen werden der Bevölkerung und den im Interesse der Öffentlichkeit 
tätigen Sportorganisationen zu vergünstigten Bedingungen überlassen. Für Jugendgruppen 
von Sportorganisationen aus der Stadt Zürich werden in der Regel keine Gebühren erhoben. 
4.2 Sportförderung, Information und Beratung der Bevölkerung, Entwicklung des 

Sports 
a) Sportförderung 

Die Stadt Zürich unterstützt die im Interesse der Öffentlichkeit tätigen Sportorganisationen, 
insbesondere für ihren Einsatz auf dem Gebiet des Jugendsports. Die Unterstützung kann an 
die Einhaltung von Vorgaben geknüpft werden, beispielsweise zur Gleichstellung der männli-
chen und weiblichen Sporttreibenden zum Schutz vor Diskriminierung oder zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen. 
Sollten ausgewiesene Bedürfnisse auf dem Gebiet des Sports durch die Sportorganisationen 
nicht gedeckt werden, kann die Stadt Zürich geeignete Massnahmen zur Schaffung entspre-
chender Angebote ergreifen. 
Sie organisiert insbesondere Sportkurse und -lager für Kinder und Jugendliche ausserhalb der 
Schulzeit. 
Sie schafft gute Voraussetzungen für die Durchführung nationaler und internationaler Sport-
veranstaltungen in der Stadt Zürich und unterstützt entsprechende Bestrebungen privater Trä-
gerschaften. 
Sie verleiht jährlich einen oder mehrere Sportpreise an Personen, Teams oder Organisationen, 
welche auf dem Gebiet des Sports oder in der Sportförderung hervorragende Leistungen er-
bracht haben. 
b) Information und Beratung der Bevölkerung 

Die Stadt Zürich informiert und berät die Bevölkerung zielgruppenorientiert über die verschie-
denen Sportmöglichkeiten. Dies erfolgt durch die Herausgabe entsprechender Publikationen, 
über Printmedien, elektronische Medien und durch persönliche Beratung. 
c) Entwicklung des Sports 

Die Stadt Zürich beobachtet das Bewegungsverhalten der Bevölkerung und verfolgt die Ent-
wicklungen im Sport. Sie führt periodisch Untersuchungen über das Sportverhalten und die 
Sportwünsche der Bevölkerung durch und unterstützt Bestrebungen, die zur positiven Ent-
wicklung des Sports beitragen. 
4.3 Schulsport 
a) Obligatorischer Sport- und Schwimmunterricht 

Die Stadt Zürich sorgt zusammen mit den Schulbehörden für einen qualitativ hoch stehenden 
obligatorischen Sportunterricht an der Volksschule. Von der 1. bis 4. Klasse beinhaltet dieser 
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eine Wochenlektion Schulschwimmen. Die dafür notwendigen Sport- und Badeanlagen sowie 
Sportgeräte werden in ausreichendem Mass zur Verfügung gestellt. 
b) Freiwilliger Schulsport  

Die Stadt Zürich sorgt zusammen mit den Schulbehörden für ein genügendes, qualitativ hoch 
stehendes und vielseitiges Angebot von freiwilligen Schulsportangeboten (Kurse, Anlässe, La-
ger) ausserhalb des obligatorischen Sportunterrichts. 
5. Organisation 
5.1 Beteiligung verschiedener Behörden und Amtsstellen 
In der Stadt Zürich sind verschiedene Behörden und Amtsstellen auf dem Gebiet des Sports 
und der Sportförderung tätig. Das Sportamt ist mit der Koordination der einzelnen Tätigkeiten 
beauftragt. Die Departemente, Dienstabteilungen und Fachstellen sowie die Schulbehörden 
sind angehalten, Sportgeschäfte von grösserer Tragweite vor der Beschlussfassung dem 
Sportamt zur Stellungnahme vorzulegen. 
5.2 Sportamt 
Das Sportamt ist für die Sportförderung sowie den Betrieb der meisten Sportanlagen und Bä-
der zuständig. Es ist die Anlaufstelle der Sportorganisationen, der Bevölkerung sowie der Be-
hörden und Amtsstellen für alle Fragen in Zusammenhang mit dem Sport in der Stadt Zürich. 
Das Sportamt ermittelt den ausgewiesenen Bedarf für Sportanlagen und bestellt diese bei Im-
mobilien Stadt Zürich und Grün Stadt Zürich. Der konkrete und detaillierte Leistungsauftrag 
des Sportamts wird in seinem vom Gemeinderat jährlich zu bewilligenden Produktegruppen-
Globalbudget festgehalten. 
5.3 Grün Stadt Zürich 
Grün Stadt Zürich ist auf Bestellung des Sportamts oder der zuständigen Schulbehörden und 
in Koordination mit Immobilien Stadt Zürich für die Planung und Erstellung sowie den Unterhalt 
der Sportanlagen im Freien und der Grünflächen in den Bädern zuständig. Dabei handelt es 
sich insbesondere um Fussball- und Tennisplätze sowie Spiel- und Liegewiesen. Zudem be-
treibt Grün Stadt Zürich gewisse Sporteinrichtungen auf Grünflächen und im Wald, v. a. Fin-
nenbahnen, Vita-Parcours und Bike-Strecken. Der konkrete und detaillierte Leistungsauftrag 
von Grün Stadt Zürich wird in seinem vom Gemeinderat jährlich zu bewilligenden Produkte-
gruppen-Globalbudget festgehalten. 
5.4 Immobilien Stadt Zürich und Amt für Hochbauten 
Immobilien Stadt Zürich und das Amt für Hochbauten sind auf Antrag des Sportamts oder der 
zuständigen Schulbehörden für die Planung und Erstellung sowie den baulichen Unterhalt der 
Sport-Hochbauten auf den Schul- und Sportanlagen zuständig. 
5.5 Schulbehörden 
Die Schulbehörden sind zuständig für einen qualitativ hoch stehenden obligatorischen Sport-
unterricht und ein ausreichendes, vielseitiges und gutes Angebot im freiwilligen Schulsport an 
der Volksschule. Zudem sorgen sie für eine zweckmässige und intensive Nutzung der städti-
schen Schulsportanlagen oder beauftragen das Schul- oder Sportamt mit dieser Aufgabe. 
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5.6 Weitere Amtsstellen 
Auf dem Gebiet des Sports und der Sportförderung sind weitere städtische Amtsstellen tätig, 
insbesondere das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (z. B. Planung, Bau und Unterhalt 
von Velowegen) und das Sicherheitsdepartement (z. B. bei Sportanlässen Erteilen von Bewil-
ligungen, Regelung des Verkehrs und Gewährleisten der Sicherheit). 
6. Inkrafttreten 
Das vorliegende Sportpolitische Konzept der Stadt Zürich tritt mit der Genehmigung durch den 
Stadtrat sofort in Kraft und ersetzt das Sportpolitische Konzept vom 5. Mai 2004. 
Auf den im Einvernehmen mit den Vorstehern des Tiefbau- und Entsorgungs- sowie des Hoch-
baudepartements gestellten Antrag des Vorstehers des Schul- und Sportdepartements be-
schliesst der Stadtrat: 
1. Das «Sportpolitische Konzept der Stadt Zürich» gemäss lit. D der Erwägungen wird ge-

nehmigt und tritt sofort in Kraft. 
2. Das mit STRB Nr. 755 vom 5. Mai 2004 genehmigte «Sportpolitische Konzept der Stadt 

Zürich» wird per sofort aufgehoben. 
3. Das Schul- und Sportdepartement (Sportamt) wird beauftragt, interessierte Stellen und 

Organisationen über das aktualisierte «Sportpolitische Konzept der Stadt Zürich» zu in-
formieren. 

4. Mitteilung an die Stadtpräsidentin, die Vorsteher des Sicherheits-, des Tiefbau- und Ent-
sorgungs-, des Hochbau- sowie des Schul- und Sportdepartements, die übrigen Mitglieder 
des Stadtrats, die Stadtschreiberin, den Rechtskonsulenten, die Stadtpolizei, Grün Stadt 
Zürich, das Amt für Hochbauten, Immobilien Stadt Zürich, das Schulamt und das Sport-
amt. 

 
Für getreuen Auszug 
die Stadtschreiberin 
 
 
 
 
Dr. Claudia Cuche-Curti 
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